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I. Einleitung 

1. Aufbau der kommunalen Richtplanung 

Die kommunale Richtplanung der Gemeinde Horn setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusam-

men: 

- Gemeinderichtplan 1:2500 

- Bericht zum Gemeinderichtplan 

Der Bericht zum Gemeinderichtplan bildet einen integrierenden Bestandteil des Gemeinderichtpla-

nes. 

 

2. Rechtswirkung 

Die Bestandteile des Gemeinderichtplanes sind gemäss § 10 Abs. 2 PBG behördenverbindlich (keine 

eigentumsbeschränkende Wirkung). 

Die kommunalen Richtplaninhalte werden entsprechend ihrem Verfahrens- oder Realisierungsstand 

unterteilt in „Ausgangslage“ und „Richtplanabsicht“. 

- Ausgangslage: 

Als Ausgangslage werden Richtplaninhalte bezeichnet, welche durch übergeordnete Instanzen 

und andere Planungen bereits festgelegt sind oder deren Planung oder Realisierung so weit ab-

geschlossen ist, dass keine wesentlichen Koordinationsmassnahmen mehr nötig sind. Zusätzlich 

sind weitere Planungselemente aufgenommen worden, die zur besseren Koordination und zum 

besseren Verständnis der Richtplanaussagen beitragen. 

- Richtplanabsicht: 

Als Richtplanabsicht werden im Richtplan Projekte und Vorhaben bezeichnet, für welche im 

Rahmen der Ortsplanung die einzuschlagenden Zielrichtungen im Sinne von generellen oder 

auch detaillierten Absichtserklärungen aufgestellt worden sind. Die Koordination mit anderen Inte-

ressen ist dementsprechend noch nicht abgeschlossen. Richtplanabsichten binden die Behörden 

im Verfahren und verpflichten die planenden Stellen, bei Auftreten von Konflikten oder bei we-

sentlichen Änderungen die Beteiligten rechtzeitig zu konsultieren. 

 

3. Teilrevision 2009 

Mit der Teilrevision 2009 wurde der Gemeinderichtplan gesamthaft überprüft. Die Systematik des be-

stehenden Richtplans (1994), insbesondere die Nummerierung der einzelnen Hinweise (Nutzung, 

Sondernutzungsplan, Gestaltung, Verkehr) wird für die Teilrevision 2009 beibehalten - dies im Sinne 

der Nachvollziehbarkeit der zahlreichen Anpassungen. 
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II. Erläuterungen / Koordinationsmassnahmen 

 
 

Richtplaninhalt Bedeutung Richtplaninhalt 

 Ausgangslage Richtplanabsicht 

1. Nutzung 

1.1 Baugebiet 

1.1.1 Abgrenzung Baugebiet 

 

 

 

 

 

 

 

Abgrenzung Baugebiet gemäss 

Zonenplan 

Separat ausgeschieden sind: 

- Gebiete für öffentliche Bauten 

und Anlagen 

- Freihaltegebiete 

- Intensiverholungsgebiete 

- Schrebergartengebiete 

 

1.1.2 Entwicklungsgebiet Horn West: 

Das Gesamtareal von ca. 15 ha 

wird heute teilweise gewerblich-

industriell genutzt; gewisse Flä-

chen stellen Industriebrachen dar 

oder sind noch unüberbaut. Rund 

die Hälfte der Fläche gehört zur 

Zone I1, je ca. ein Viertel zur I2 

bzw. zur DF.   

Horn West: 

Zu berücksichtigen sind die Vorgaben 

des Masterplans Horn West (Plan und 

Erläuterungen) in Anhang 1. 

Das Gebiet soll neu als eigenständiges 

Quartier Horn West einer vielfältigen 

durchmischten Nutzung mit Wohnen und 

Gewerbe, insbesondere Dienstleistun-

gen, zugeführt werden.  

Unterschieden werden folgende Bau-

felder: 

 Nr.
Parz. Nr. 

(Teilfläche) 
Bezeichnung 
Baufeld 

1.1 3, 12 Bachgallen Ost 

1.2 8, 9, 632 Reutiwiesen 

1.3 2, 576 
Bachgallen 
West 1.

 E
ta

pp
e 

1.4 5, 370 Ziegelhof Süd 

2.1 1 Ziegelhof Nord 

2.
 E

ta
pp

e 

2.2 647, 651 Ziegelhof West 

Etappierung:                                               

Die Umzonung und Überbauung der ein-

zelnen Baufelder hat in 2 Etappen zu er-

folgen. 

Gestaltungsplan:                                           

Für sämtliche Baufelder gilt eine Gestal-

tungsplanpflicht. In den einzelnen Gestal-

tungsplänen ist ein Mindestanteil gewerb-
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Richtplaninhalt Bedeutung Richtplaninhalt 

 Ausgangslage Richtplanabsicht 

licher Nutzungen festzulegen. Dieser 

liegt für die Baufelder Nr. 1.1, 1.2, 1.4 

und 2.1 in der Grössenordnung von 20%, 

für die Baufelder 1.3 und 2.2 bei ca. 80%. 

Projektentwicklung:                                      

Für die einzelnen Baufelder sind Konkur-

renzverfahren (Wettbewerbe o.ä.) durch-

zuführen. Davon ausgenommen ist das 

Baufeld 1.3 (Parz. 2: bestehende bauli-

che Situation weitgehend beizubehalten; 

Parz. 576: Verbindung zum See, Zone 

OE). 

Weitere zu berücksichtigende Aspekte: 

- Altlastensanierung (Baufelder 1.1 und 

1.3) 

- Bachöffnungen, -revitalisierungen etc. 

- Sanierung Bachdurchlässe SBB, See-

strasse 

- NIS (Nichtionisierende Strahlung) im 

Zusammenhang mit Bahnlinie 

1.1.3 Sondernutzungsplange-

biete  

Bezeichnet sind Gebiete mit be-

stehenden, rechtskräftigen Son-

dernutzungsplänen (vgl. Plan 

Übersicht der Sondernutzungs-

pläne im Anhang). Mit Ausnahme 

des Gebiets Horn West sind aus 

heutiger Sicht keine zusätzlichen 

Sondernutzungspläne erforderlich.  

Für das Gebiet Horn West werden die 

Voraussetzungen, Rahmenbedingungen 

und Anforderungen für die Gestaltungs-

pläne im Masterplan Horn West bezeich-

net. 

Die rechtskräftigen Sondernutzungsplä-

ne, insbesondere diejenigen nach altem 

Recht, sind zu überprüfen und allenfalls 

anzupassen bzw. aufzuheben.  

1.1.4 Zweckbestimmungen 

einzelner Gebiete 

Bestehende Zweckbestimmung 

(Nutzung) von Gebieten für öffent-

liche Bauten und Anlagen, Frei-

haltegebieten und Intensiverho-

lungsgebieten. 

Beabsichtigte Zweckbestimmungen (Nut-

zung) von Gebieten für öffentliche Bau-

ten und Anlagen, Freihaltegebieten und 

Intensiverholungsgebieten. 

1.2 Nichtbaugebiet 

1.2.1 Abgrenzung Landwirt-

schaftsgebiet / Forstge-

biet 

 

 

Abgrenzung Landwirtschafts-

gebiete und Forstgebiete gemäss 

Zonenplan 

 

1.2.2 Richtplangebiete  Langfristig mögliche Bauentwicklungsge-

biete zur Abdeckung späteren Bauland-

bedarfes. 



Horn | Bericht zum Gemeinderichtplan, Teilrevision 2009 Seite 6 

27. August 2009   ERR Raumplaner FSU SIA 

Richtplaninhalt Bedeutung Richtplaninhalt 

 Ausgangslage Richtplanabsicht 

Einzonungen in Etappen prüfen, sofern 

die übrigen Baulandreserven der Ge-

meinde ausgeschöpft sind. 

Im Rahmen des nötigen Einzonungsver-

fahrens ist die detaillierte Zonenaus-

scheidung aufgrund der dannzumaligen 

Bedürfnisse zu überprüfen. Abweichun-

gen von den im Richtplan vorgesehenen 

Grundnutzungen (siehe Punkt 1.3.1 Nut-

zungshinweise) sind speziell zu begrün-

den.  

Die Anforderungen an die Erschliessung, 

Gestaltung und die besondere Bauweise,  

sowie allfällig notwendige Massnahmen 

bei Gefahrengebieten und zur Einhaltung 

der Planungswerte gemäss eidg. Lärm-

schutzverordnung sind im Rahmen von 

Sondernutzungsplänen festzulegen (vgl. 

Punkt 1.3.2 Sondernutzungsplanhinwei-

se). 

1.2.3 Fruchtfolgeflächen  

 

 
Durch Landwirtschaftszonen sicherge-

stellte Fruchtfolgeflächen (FFF). Diese 

Flächen sind langfristig der landwirt-

schaftlichen Nutzung vorzubehalten. Die 

Erhebung der FFF fand im Jahr 1985 

statt und wurde seither nicht verifiziert. 

Unter Berücksichtigung der planerischen 

Entwicklung (Richtplangebiete etc.), der 

Situation betreffend Hochstammbäume 

etc. ergibt sich heute eine Gesamtfläche 

von ca. 46.5 ha FFF. In dieser Zahl ent-

halten sind sowohl anrechenbare (Kate-

gorie B, geeignet) als auch nicht anre-

chenbare Flächen (Kat. B, Hochstämme) 

im Sinne des Sachplans Fruchtfolgeflä-

chen des Bundes. 

1.3 Hinweise 

1.3.1 Nutzungshinweise 

 

 
 

N 5 Zentrumsgebiet Zentrum-Süd 

Weitgehend überbautes Zentrumsgebiet 

entlang Bahnhofstrasse. Bei Ergän-

zungs- und Neuüberbauungen sind Nut-

zungen mit Zentrumsfunktion anzustre-

ben, als Aufwertung der Bahnhofstrasse 

(Einkaufs- und Verbindungspromenade 
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Richtplaninhalt Bedeutung Richtplaninhalt 

 Ausgangslage Richtplanabsicht 

zwischen Bahnhof und Hafenanlagen 

und als neuzeitliche Ergänzung zum ge-

wachsenen Dorfkern; vgl. V 4). 

N 8 Richtplangebiet                          

In der Kretzen-Süd 

Langfristiges Bauentwicklungsgebiet. 

Geeignete Nutzung: Mischnutzung Woh-

nen und Gewerbe entlang SBB-Linie / 

Wohnen 2-3-geschossig im Süden. 

N 9 Richtplangebiet Fischerweg 

Bauentwicklungsgebiet (weitgehend er-

schlossen, nicht als Bauland erhältlich). 

Geeignete Nutzung: Wohnen 2-

geschossig. 

N 10 Richtplangebiet Säntisstrasse 

Bauentwicklungsgebiet (weitgehend er-

schlossen, nicht erhältlich). Geeignete 

Nutzung: Wohnen 2-3-geschossig. 

N 11  Gebiet für öffentliche Bauten 

und Anlagen Holzrüti-Süd 

Die bestehende Spielwiese ist unter Be-

rücksichtigung des zu erarbeitenden öko-

logischen Vernetzungskonzepts (vgl. 

N19, G13) zu erhalten und gemäss die-

sem Konzept anzupassen. Ein Ausbau 

ist nicht vorgesehen.  

N 15 Richtplangebiet Oberdorf 

Bauentwicklungsgebiet. Bei einer allfälli-

gen Einzonung sind die Erschliessung 

sowie die nötigen Lärmschutzvorkehrun-

gen (SBB-Linie) zu treffen. Nutzung: 

Wohnen 2-geschossig.  

N 17 Richtplangebiet Luckenägger 

Bauentwicklungsgebiet. Geeignete Nut-

zung: Wohnen, 2-3-geschossig.  

N 19 Holzrüti 

Langfristige Sicherung vor einer Über-

bauung. Ausdehnung des Freihaltegebie-

tes für die Sicherstellung der ökologi-

schen Vernetzung der Landschaft mit 

dem See. Die Ausdehnung der Freihalte-

fläche geht zu Lasten der Zone für öffent-

liche Bauten und Anlagen sowie der 

Landwirtschaftszone. 
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Richtplaninhalt Bedeutung Richtplaninhalt 

 Ausgangslage Richtplanabsicht 

N 20 Richtplangebiet Farbstrasse 

Bauentwicklungsgebiet (weitgehend er-

schlossen). Geeignete Nutzung: Wohnen 

2-3-geschossig. 

N 21 Sport- / Mehrzweckhalle  

Die bestehende Doppelhalle kann bei 

zukünftigem Raumbedarf erweitert wer-

den. Alternativ ist ein zusätzlicher Neu-

bau auf  dem gleichem Areal möglich. 

1.3.2 Sondernutzungsplan-

hinweise 

 S 9 Oberdorf  

Bei einer allfälligen Einzonung ist gleich-

zeitig eine Sondernutzungsplanpflicht 

festzulegen. Mit einem Sondernutzungs-

plan sind bei einer allfälligen Überbauung 

die Erschliessung (ab Farbstrasse) sowie 

die bestmögliche Eingliederung ins Orts- 

und Landschaftsbild sicherzustellen. 

  S 11 In der Kretzen-Süd 

Bei einer allfälligen Einzonung ist gleich-

zeitig eine Sondernutzungsplanpflicht 

festzulegen. Mit einem Sondernutzungs-

plan sind die Erschliessung (zentral ab 

Feldstrasse, Fusswegverbindungen) so-

wie die bestmögliche Eingliederung ins 

Orts- und Landschaftsbild sicherzustel-

len. Zusätzliche Erleichterungen für ver-

dichtetes Bauen sind zu prüfen. Eine 

Weiterführung der Strassenallee (vgl. 

G11) als Ost-West-Grünverbindung ist 

anzustreben.  

  

 

 

 

 

 

 

S 15 Luckenägger 

Bei einer Einzonung dieses Gebietes ist 

gleichzeitig eine Sondernutzungsplan-

pflicht festzulegen. Mit einem Sondernut-

zungsplan sind die Erschliessung sowie 

die Lärmschutzmassnahmen gegenüber 

der Bahnlinie und dem Schiessstand si-

cherzustellen. Gleichzeitig ist mittels 

Baulandumlegung die zweckmässige 

Bebaubarkeit der neuen Bauzone sicher-

zustellen. 

 

 



Horn | Bericht zum Gemeinderichtplan, Teilrevision 2009 Seite 9 

27. August 2009   ERR Raumplaner FSU SIA 

Richtplaninhalt Bedeutung Richtplaninhalt 

 Ausgangslage Richtplanabsicht 

2. Schutz und Gestaltung 

2.1 Ortsbildschutzgebiete, 

geschützt 

 

 

Kommunale Ortsbildschutzgebiete 

gemäss Zonenplan. Neu- und 

Umbauten, Renovationen sowie 

Umgebungsgestaltung haben er-

höhten Gestaltungsanforderungen 

zu genügen (vgl. Art. 35 BauR). 

 

2.2 Kulturobjekte 

2.2.1 Kulturobjekte geschützt 

 

Gemäss Zonenplan geschützte 

Kulturobjekte (vgl. Art.36 BauR).  

 

Die Objekte sind auf der Grundlage des 

im Jahr 2006 neu erstellten kantonalen 

Bewertungsplans 1:3000 (inkl. Inventar) 

zu überprüfen. Bei Bedarf Anpassung 

des Richtplans, Zonenplans und Baureg-

lements (Anhang A) 

2.2.2 Kulturobjekte,                

erhaltenswert 

 

 Gemäss altem Hinweisinventar erhal-

tenswerte Kulturobjekte.  

Im Rahmen des Baubewilligungsverfah-

rens ist die Erhaltung dieser Schutzge-

genstände möglichst anzustreben. Bei 

Umbauten und Renovationen von erhal-

tenswerten Kulturobjekten sind die er-

höhten Gestaltungsanforderungen ge-

mäss Art. 43 Abs. 2 BauR anzuwenden. 

Die Objekte sind auf der Grundlage des 

kantonalen Bewertungsplans 1:3000 zu 

überprüfen. Bei Bedarf Anpassung des 

Richtplans, Zonenplans und Bauregle-

ments (Anhang A) 

2.2.3 Archäologische Fund-

stellen 

 Archäologische Fundstellen sind im Rah-

men eines Baubewilligungsverfahrens zu 

berücksichtigen. 

2.3 Naturobjekte 

2.3.1 Naturobjekte, geschützt 

 

Gemäss Zonenplan geschützte 

Hecken, Bachgehölze, Alleen (vgl. 

Art. 37 BauR). 

 

Die Objekte, insbesondere Einzelbäume, 

sind durch eine Fachperson zu überprü-

fen. Bei Bedarf Anpassung des Richt-

plans und Zonenplans 

2.3.2 Naturobjekte,               

erhaltenswert 

 

 Gemäss Inventar erhaltenswerte Einzel-

bäume / Baumgruppen.  

Im Rahmen des Baubewilligungsverfah-

rens ist die Erhaltung dieser Schutzge-

genstände möglichst anzustreben. Bei 

Abgängen sind Ersatzpflanzungen nach 
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Richtplaninhalt Bedeutung Richtplaninhalt 

 Ausgangslage Richtplanabsicht 

Möglichkeit vorzunehmen.  

Die Objekte, insbesondere Einzelbäume, 

sind durch eine Fachperson zu überprü-

fen. Bei Bedarf Anpassung des Richt-

plans und Zonenplans 

2.3.3 Naturobjekte,           

Neugestaltung 

 

 Zur Durchgrünung, Gliederung und Ab-

grenzung des Siedlungsgebietes anzu-

strebende Neupflanzungen von Hecken, 

Bachgehölzen, Allee etc.. 

Neupflanzungen im Rahmen von Bewilli-

gungs- und Sondernutzungsplanverfah-

ren oder im Einvernehmen mit Grundei-

gentümern im Einzelfall realisieren. 

2.4 Landschaftsschutz-

gebiete, geschützt 
Landschaftsschutzgebiete        

gemäss Zonenplan (vgl. Art. 34 

BauR). 

  

2.5 Landschaftlich empfind-

liches Baugebiet,         

erhaltenswert 

 Landschaftlich besonders empfindliche 

Baugebiete in Ergänzung zum Ortsbild-

schutz im Bereich des Seeufers. Im Bau-

bewilligungs- und Sondernutzungsplan-

verfahren sind die notwendigen gestalte-

rischen Anforderungen sicherzustellen. 

Es gelten die erhöhten Gestaltungsan-

forderungen gemäss Art. 43 Abs. 2 

BauR. 

2.6 Grundwasserschutz 

2.6.1 Grundwasserschutz-

gebiete, geschützt 

 

Rechtskräftige Grundwasser-

schutzgebiete  bei den Pumpwer-

ken an der Brunnenstrasse und 

am Fischerweg. Sie sind aufzuhe-

ben im Zusammenhang mit der 

Stilllegung der beiden Pumpwer-

ke.  

 

2.6.2 Grundwasserschutz-

gebiet, neu / geplant 

 Grundwasserschutzgebiet (Zonen S1 - 

S3) im Zusammenhang mit dem neuen 

Pumpwerk Langergeten gemäss separa-

tem Schutzverfahren ist rechtlich zu si-

chern, in Koordination mit Gemeinde  

Tübach.  

2.7 Lärmschutz-

massnahmen 

 Anzustrebende Lärmschutzmassnahmen 

entlang stark befahrener Hauptverkehrs-

strassen sowie entlang der SBB-Linie. 
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Richtplaninhalt Bedeutung Richtplaninhalt 

 Ausgangslage Richtplanabsicht 

Temporeduktionen, Lärmschutzwände 

etc. prüfen.  

Lärm und Erschütterungen verursachen-

de Güterzugtransporte (insbesondere 

nachts) sind zu reduzieren. Aktive Mitar-

beit in der Interessengemeinschaft Bo-

denseelinie ist anzustreben. 

2.8 Gebiete mit erhaltens-

wertem Baumbestand 
 

Weitgehend überbaute Gebiete mit erhal-

tenswertem Baumbestand, welche in ih-

rer Eigenart nach Möglichkeit und unter 

Berücksichtigung der Wohnhygiene zu 

erhalten sind. Erhalt von Einzelobjekten 

und Ersatzpflanzungen im Rahmen von 

Baubewilligungsverfahren anzustreben. 

Die Objekte, insbesondere Einzelbäume, 

sind durch eine Fachperson zu überprü-

fen. Bei Bedarf Anpassung des Richt-

plans und Zonenplans 

2.9 Geotope 
 

Goldachdelta als Geotop von kantonaler 

Bedeutung, 

Der Schutz des Goldachdeltas ist im De-

tail zu prüfen.  Bei Bedarf sind Anpas-

sungen von Richtplan, Zonenplan und 

Baureglement vorzunehmen.  

2.10 Fliessgewässer 
 

Öffnungen, Umleitungen und Revitalisie-

rungen von Bächen im Gebiet Horn West 

sind zu verwirklichen. 

-> vgl. Masterplan Horn West 

2.11 Gestaltungs- und 

Schutzhinweise 
 

G 2 Seeseitige Abgrenzung         

Horn West  

Anzustrebende Begrünung als Übergang 

von zukünftigem durchmischtem Wohn-

Gewerbegebiet zu Hafen- und Freizeitan-

lagen. Berücksichtigung der Schilfbe-

stände etc. Realisierung in Zusammen-

hang mit Überbauungs- und Bachprojek-

ten. -> vgl. Masterplan Horn West 

G 3 Grundwasserschutzgebiet          

Langergeten / Almänt  

Grundwasserschutzzone  (S1 - S3) ist 

gemäss separatem Schutzverfahren 

rechtlich zu sichern, in Koordination mit 

Gemeinde Tübach. 
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Richtplaninhalt Bedeutung Richtplaninhalt 

 Ausgangslage Richtplanabsicht 

G 5 Strassenraumbegrünung             

Tübacherstrasse  

Anzustrebende Begrünung der Tüba-

cherstrasse als zusätzliche Nord-Süd-

Grünverbindung im Siedlungsgebiet. Re-

alisierung mittel- bis langfristig im Rah-

men von Sanierungsarbeiten oder Bau-

vorhaben. 

G 6 Strassenraumbegrünung             

Seestrasse 

Anzustrebende Begrünung der Seestras-

se als zusätzliche Ost-West-

Grünverbindung (z.T. bereits vorhanden). 

Realisierung mittel- bis langfristig im 

Rahmen von Sanierungsarbeiten oder 

Bauvorhaben. 

 G 7 Freihaltezone Schloss 

Mittels Freihaltezone im Zonen-

plan geschützter Schlosspark mit 

schöner Bepflanzung. Wichtige 

Umgebung des Schlosses.  

G 8 Äusseres Ortsbild Seeufer 

Empfindliches Gebiet im Bereich 

des Seeufers (äusseres Ortsbild). 

Es gelten erhöhte Gestaltungsan-

forderungen im Sinne Art. 43 Abs. 

2 BauR. 

 

  G 9 Seeufergestaltung-Ost 

Langfristig anzustrebende Seeufergestal-

tung-Ost als Ergänzung zur Seeuferges-

taltung West. Möglichkeit zur Weiterfüh-

rung von Fuss- und Radwegen sowie zur 

Schaffung von Freizeit-, Parkierungsan-

lagen etc. unter Berücksichtigung des 

bestehenden natürlichen Ufers (Renatu-

rierung wo nötig).                                  

 G 10 Siedlungstrenngürtel 

Goldach 

Durch Landwirtschaftszone und 

Landschaftsschutzzone gesicher-

ter Siedlungstrenngürtel zwischen 

den Baugebieten der Gemeinden 

Horn und Goldach 
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  G 11 Grünverbindung Ost-West 

Anzustrebende zusätzliche Grünverbin-

dung Ost-West in Form von Strassenal-

leen (z.T. bereits vorhanden). Realisie-

rung im Rahmen von Sondernutzungs-

plänen und Bauvorhaben. 

G 13 Vernetzungskorridor 

Die Gebiete Allmend / Langhegel sollen 

mit dem See vernetzt werden. Ein wichti-

ger Bestandteil dieser Vernetzung ist das 

Mülibächli. Entlang dieses Gewässers 

sind ökologische Aufwertungsmassnah-

men zu treffen und das Gebiet entlang 

des Gewässers ist langfristig vor einer 

Überbauung zu sichern (vgl. N19). 

  G 14 Goldachdelta 

Dieses Geotop von kantonaler Bedeu-

tung (Objekt Nr. 68) verdient aufgrund 

seiner Grösse und Repräsentativität für 

ein aktives Schotterdelta am Bodensee-

ufer erhöhten Schutz. Aspekte wie Delta-

entwicklung, Auenwald, Hochwasser-

schutz, Nutzungsinteressen etc. sind 

durch eine Machbarkeitsstudie im Detail 

zu prüfen und der entsprechende Hand-

lungsbedarf ist aufzuzeigen. Auf dieser 

Grundlage sind allfällige Anpassungen 

des Richtplans, Zonenplans und Baureg-

lements vorzunehmen. 

G 15 Bachprojekte Horn West 

Öffnungen, Umleitungen und Revitalisie-

rungen von Bächen: 

- Dolenbach 

- Schwärzibach 

- "kleiner Bach" (Parz. 576, Unilever) 

- Hornbach (Hochwasserschutz inkl.   

   Bahntrasseedurchlass prioritär) 

Erforderlich ist ein gesamtheitliches Kon-

zept unter Berücksichtigung von ökologi-

scher Vernetzung, Wohnumfeldqualität, 

Hochwasserschutz etc. 

Realisierung im Zusammenhang mit 

Erschliessungs- und Überbauungsprojek-

ten -> vgl. Masterplan Horn West 
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G 16 Aufwertung Kirchstrasse (West) 

Im Zusammenhang mit der Sanierung 

der katholischen Kirche und deren Um-

gebung ist die gestalterische Aufwertung 

der Kirchstrasse als öffentlicher Raum zu 

prüfen und umzusetzen. 

 

 

 

3. Verkehr 

3.1 Hauptverkehrsstrassen 

bestehend 

 

Bestehendes Kantonsstrassen-

netz ohne bedeutende Sanie-

rungs- oder Ausbauabsichten. 

Verkehrsorientiert 

 

 

3.2 Sammelstrassen 

 bestehend 

 

Bestehendes Sammelstrassen-

netz ohne bedeutende Sanie-

rungs- oder Ausbauabsichten. 

Nutzungsorientiert 

 

3.3 Erschliessungsstrassen 

3.3.1 Erschliessungsstrassen, 

bestehend 

 

 

Bestehendes Erschliessungs-

strassennetz ohne bedeutende 

Sanierungs- oder Ausbauabsich-

ten. Nutzungsorientiert. 

 

3.3.2 Erschliessungs-

richtungen, Anschlüsse,        

geplant / erwünscht 

 Geplante bzw. erwünschte Erschlies-

sungsrichtungen und Strassenanschlüs-

se zur Feinerschliessung der einzelnen 

Baugebiete. Realisierung und Detailpla-

nung im Zusammenhang mit Sondernut-

zungsplänen und Bauvorhaben. 

3.4 Güterstrassen,           

bestehend 

Bestehendes Güterstrassennetz 

ohne bedeutende Sanierungs- 

oder Ausbauabsichten (Landwirt-

schaftliche Haupterschliessung). 

 

3.5 Wanderwege 

3.5.1 Wanderwege,                

bestehend 

 

 

Bestehendes Wanderwegnetz 

gemäss Thurgauer Wanderweg-

karte 1:50'000 (1991), ohne be-

deutende Sanierungs- oder Aus-

baumöglichkeiten.  
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3.5.2 Wanderwege geplant / 

erwünscht 

 Anzustrebende Ergänzungen des Wan-

derwegnetzes insbesondere im Bereich 

Horn Ost unter Berücksichtigung des his-

torischen Seeuferfusswegs Konstanz - 

Arbon - Rorschach (vgl. kantonaler 

Richtplan; z.T. auf bestehenden Fuss-

wegverbindungen). 

3.6 Fusswegverbindungen 

3.6.1 Fusswegverbindungen, 

bestehend 

 

Bestehende, wichtige Fussweg-

verbindungen als Ergänzung zum 

Strassen- und Trottoirnetz, ohne 

bedeutende Sanierungs- und 

Ausbauabsichten. 

 

3.6.2  Fusswegverbindungen, 

geplant, erwünscht 

 Anzustrebende Ergänzungen des Fuss-

wegnetzes 

3.7 Radwegverbindungen 

3.7.1 Radwegverbindungen, 

bestehend 

 

 

Bestehendes Radwegnetz       

gemäss kant. Richtplan und Rad-

wegkarte (insbesondere "Boden-

see-Radweg" bzw. "Rhein-Route" 

des nationalen Velonetzes), ohne 

bedeutende Sanierungs- oder 

Ausbauabsichten. 

 

3.7.2 Radwegverbindungen 

geplant / erwünscht 

 Anzustrebende Ergänzungen und Ver-

besserungen des Radwegnetzes zur 

Gewährleistung von sicheren und attrak-

tiven Routen.  

3.8 Parkplätze, bestehend 

 

Bestehende, öffentliche Parkplät-

ze ohne bedeutende Sanierungs- 

oder Ausbauabsichten. 

 

3.9  Öffentlicher Verkehr 
  

3.9.1  Bahn  
 

SBB-Linie Rorschach-

Schaffhausen: 

Das heutige Angebot an Zugsver-

bindungen entspricht dem aktuel-

len Bedarf weitgehend.  

Die Flächenfreihaltung zur Ermög-

lichung allfälliger Doppelspurab-

schnitte wird durch die Zonenpla-

nung sichergestellt. 

 

SBB-Linie Rorschach-Schaffhausen: 

Das heutige Angebot an Zugsverbindun-

gen ist periodisch zu überprüfen und den 

jeweiligen Bedürfnissen anzupassen. 
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3.9.2  Bus Buslinie Horn - St. Gallen: 

Die heutige Frequenz des Busbe-

triebs ist in den Stosszeiten 

knapp. 

Buslinie Horn - St. Gallen: 

Die Busfrequenz ist im Zusammenhang 

mit der Arealentwicklung Horn West zu 

überprüfen und zu verbessern.  

3.9.3 Schifffahrtslinie,          

Anlegeplatz bestehend 

Bestehende Schifffahrtslinie Ror-

schach-Horn-Romanshorn mit 

öffentlichem Anlegeplatz, ohne 

bedeutende Sanierungs- oder 

Ausbauabsichten. 

 

3.10 Reiten  

 

Es ist ein Reitweg-Konzept in Koordina-

tion mit der Gemeinde Tübach zu erar-

beiten.  

3.11 Verkehrshinweise 
 

V 4 Verkehrsraumgestaltung Bahn-

hofstrasse 

Anzustrebende Erhöhung der Attraktivität 

der Verbindung Bahnhof- Hafen für 

Fussgänger, Passanten, Touristen, Ein-

käufer etc. im Zusammenhang mit Zent-

rumsgestaltung (vgl. N5). 

V 6 Wanderweg Seeufer-Ost 

Anzustrebende Weiterführung in Anleh-

nung an den  historischen Seeuferfuss-

weg Konstanz - Arbon - Rorschach im 

Rahmen einer allfälligen Seeufergestal-

tung-Ost. 

V 7 Unterführung Hornbach,           

Ergänzung Wanderwegnetz 

Bahntrassee-Unterführung für Fussgän-

ger parallel zum Hornbach, damit ein 

durchgehender Fussweg entlang des 

Hornbachs entsteht. Dieser ist ins Wan-

derwegnetz aufzunehmen. 

Realisierung im Rahmen des Hochwas-

serschutzprojekts für den Hornbach. 

V 8 Fusswegverbindung Horn West 

Eine attraktive, begrünte Verbindung für 

Fussgänger zwischen der bestehenden 

Bushaltestelle und dem Seeuferweg ist 

zu schaffen. 

-> vgl. Masterplan Horn West 

V 9  Radwegkonzept Seepromenade 

(inkl. Seestrasse) 

Es ist ein Konzept mit dem Ziel einer si-

cheren und attraktiven Radwegverbin-
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dung entlang der Seepromenade inklusi-

ve Hafenareal zu erarbeiten. Der Stre-

ckenabschnitt auf der Seestrasse (Rad-

streifen) ist möglichst kurz zu halten und 

hat hohen Sicherheitsanforderungen zu 

genügen.  

V 10  Option S-Bahnstation Horn West 

Die Zweckmässigkeit und Machbarkeit 

einer zusätzlichen S-Bahn Station Horn 

West ist im Zusammenhang mit der Are-

alentwicklung Horn West zu prüfen. Bei 

deren Realisierung ist gleichzeitig eine 

öffentliche Fusswegverbindung zur See-

strasse mit Bushaltestelle vorzusehen. 

-> vgl. Masterplan Horn West 

V 11 Freihaltung für allfälligen        

Doppelspur-Ausbau 

Die Flächenfreihaltung entlang der SBB-

Bahnlinie für allfällige Doppelspurab-

schnitte ist im Zusammenhang mit der 

Arealentwicklung Horn West zu berück-

sichtigen. 

 

4. Ver- und Entsorgung 

4.1 Wasserversorgung 

 

Konzeption der Wasserversor-

gung gemäss Beschrieb in An-

hang 2. 

 

 

4.2 Elektrizitätsversorgung Konzeption der Elektrizitätsver-

sorgung gemäss Beschrieb in An-

hang 1 und separatem Richtplan 

„Elektrisch“. 

Ein unterirdisches 110 kV - Hochspan-

nungskabel in Ost-West-Richtung ist ge-

mäss kantonalem Richtplan vorgesehen.  

4.3 Gasversorgung Konzeption der Gasversorgung 

gemäss Beschrieb in Anhang 2 

und separatem Richtplan „Gas“. 

 

4.4 Abwasser Konzeption der Abwasserentsor-

gung gemäss Beschrieb in An-

hang 2. 

 

4.5 Deponien, Abfallentsor-

gung etc. 

Konzeption der übrigen Entsor-

gungsanlagen gemäss Beschrieb 

in Anhang 2. 

  

 

 



Anhang 2: 

 

Erläuterungen zu den öffentlichen Bauten und Anlagen 

 

Im Zusammenhang mit der Arealentwicklung Horn West ist die Kapazität gewisser öffentlicher Bauten und 

Anlagen periodisch zu überprüfen. Dies betrifft insbesondere die Punkte a, b, d und e.   

a) Schule, Kindergarten 

Das heutige Angebot an Schulraum genügt mittelfristig den Anforderungen. Die Kindergärten sind mit zwei 

Standorten dezentral angeordnet. Das heutige Angebot genügt den Anforderungen. 

b) Alters- und Pflegeheim  

Das Alters- und Pflegeheim soll ausgebaut werden und kann damit in Zukunft ein erhöhtes Angebot zur 

Verfügung stellen.  

c) Friedhof 

Der Friedhof verfügt über langfristig genügend Landreserven. Eine Erweiterung der Anlagen ist nicht geplant. 

d) Sportanlagen 

Die Gemeinde Horn verfügt mit der der Schulanlage, dem Fussballfeld / Spielwiese im Bereich Holzrüti und 

den Häfen über die wichtigsten Sportanlagen.  

e) Zivilschutz 

Der Schutzraumbedarf der Gemeinde Horn ist zu 100 % abgedeckt. 

f) Wasserversorgung 

Die Gemeinde Horn deckte ihren Wasserbedarf  bisher vollumfänglich aus ihren zwei Pumpwerken 

(Fischerweg, Aachstrasse). Mit dem Neubau des Pumpwerks Langergeten in Zusammenarbeit mit der 

Gemeinde Tübach kann der Trinkwassserbedarf langfristig gedeckt werden.  

g) Elektrizitätsversorgung 

Die Elektrizitätsversorgung der Gemeinde wird durch die Elektra Horn sichergestellt. Der Ausbaustandard des 

Netzes ist gut.  

h) Gasversorgung 

Die Gasversorgung erfolgt durch das Gaswerk der Stadt St.Gallen. Der Ausbaustandard des Netzes ist mit 

einzelnen Ergänzungen ausreichend.  

i) Kabelfernsehen 

Die Verkabelung des Gemeindegebietes erfolgt durch die Cablecom AG.  

k) Abwasserentsorgung 

Die Gemeinde ist an die ARA Morgental angeschlossen. Langfristige Abnahmeverträge (4'000 Einwohner) 

sind vorhanden. Der Ausbaustandard des Netzes ist mit einzelnen Ergänzungen ausreichend. 

l) Abfallentsorgung 

Die Gemeinde ist der KVA St.Gallen angeschlossen. Langfristige Abnahmeverträge sind vorhanden. 

Die Grünabfuhr erfolgt während Vegetationsperiode 1 Mal wöchentlich durch die Gemeinde. 

Auf dem Bahnhofareal befindet sich eine Sammelstelle für Spezialabfälle (Altöl, Glas, etc.). 

Die Kadaversammelstelle befindet sich in Rorschach. 

 


